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I. Die Unabhängige Expertenkommission
Schweiz - Zweiter Weltkrieg: Mandat und
Schlussbericht1

Fünfzig Jahre nach dem Ende des „Dritten
Reiches“ setzte Mitte der 1990er-Jahre eine
intensive, nationale Grenzen überschreiten-
de Debatte über den Zweiten Weltkrieg ein.
Sie war durch neue Aktenfunde in den erst-
mals zugänglichen sowjetischen Archiven in
Gang gebracht und durch ein aktuell moti-
viertes Interesse der jungen Generation an

1 Die hier vorgenommene Auswahl aus den von der
UEK herausgegebenen Arbeiten spiegelt den Arbeits-
schwerpunkt der Rezensentin wider. Vgl. demnächst:
Cornelia Rauh-Kühne, Aluminium für Hitlers Krieg?
Zur Geschichte der ‚Alusuisse’ 1918-1950, München:
Beck; 2005. Publikationen zur Flüchtlingsthematik,
zum Raubgold und zur Finanzwirtschaft konnten nicht
berücksichtigt werden. Ein Urteil über die wissen-
schaftliche Bedeutung oder Güte der (nicht) besproche-
nen Titel ist damit jedoch nicht beabsichtigt. Eine mit
kurzen Inhaltsangaben versehene, vollständige Auflis-
tung der von der von der UEK herausgegebenen 25
Studien und Beiträge zur Forschung findet sich unter:
http://www.uek.ch/de/index.htm.
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der Geschichte von Krieg und Genozid be-
lebt worden. In 25 Ländern wurden darauf-
hin Forscherteams mit der Aufhellung je-
ner Epoche betraut. Überall ging es darum,
Ursachen, Ausmaß und Folgen der Kolla-
boration mit den nationalsozialistischen Be-
herrschern des „Neuen Europas“ zu erfor-
schen und die Gründe für die unzulängli-
che Aufarbeitung dieser Vergangenheit zu
ermitteln. Damit verbunden war das Anlie-
gen, den Opfern nationalsozialistischer Herr-
schaft und rassistischer Verfolgung materi-
ell wie symbolisch späte Gerechtigkeit wider-
fahren zu lassen. Nirgendwo spitzte sich die
Auseinandersetzung so zu wie in der neu-
tralen Schweiz, wo Diplomatie und Politik
vor den Herausforderungen der Vergangen-
heit versagten, weil sie einem mystifizierten
Geschichtsbild aufgesessen waren und eben-
so wie die Schweizer Öffentlichkeit weitge-
hend unvorbereitet und deshalb verständnis-
los auf die Kollaborationsvorwürfe reagier-
ten. „Warum die Schweiz?” lautete eine in der
Alpenrepublik immer wieder ratlos gestellte
Frage, und Bundespräsident Jean-Pascal Del-
amuraz ließ sich angesichts amerikanischer
Vorwürfe an die Adresse der Schweiz in ei-
ner Neujahrsansprache gar zu der von Intran-
sigenz zeugenden Frage hinreißen, ob denn
Auschwitz in der Schweiz gelegen habe.

Auf dem Höhepunkt dieser politischen Kri-
se betrauten Parlament und Regierung der
Eidgenossenschaft schließlich im Dezember
1996 eine aus neun international renommier-
ten Experten zusammengesetzte Kommission
unter der Leitung des Schweizer Historikers
Jean-François Bergier mit der Erforschung der
wirtschaftlichen und finanziellen Beziehun-
gen der Schweiz zu den kriegführenden Staa-
ten des Zweiten Weltkriegs und mit den in
der Nachkriegszeit staatlicherseits ergriffenen
Maßnahmen zur Restitution unrechtmäßig in
die Schweiz gelangten Vermögens. Vor allem
sollten Wert und Verbleib von „Raubgold“
und nachrichtenloser Konten bei Schweizer
Banken geklärt werden.

Ausgestattet mit einem umfassenden - bald
weit über die anfänglich fokussierten The-
menbereiche hinausreichenden - Mandat und
einem beachtlichen Etat von 22 Millionen
Schweizer Franken, versehen mit uneinge-
schränktem Zugangsrecht sowohl zu priva-

ten wie zu öffentlichen Schweizer Archiven,
machten sich seitdem mehr als 40 Forsche-
rInnen fünf Jahre lang an die Arbeit. Etliche
waren bereits mit Forschungsarbeiten hervor-
getreten, die im Kontext des Untersuchungs-
auftrags angesiedelt waren. Nun aber hat-
ten sie eine unvergleichlich bessere Materi-
algrundlage. Selbst das Bankgeheimnis stell-
te nun kein Hindernis mehr dar, und viele
bis dahin streng gehüteten Bank- und Unter-
nehmensarchive wurden auf diese Weise erst-
mals für die historische Forschung zugänglich
gemacht. Denn Unternehmensgeschichte war
in der Schweiz eine noch kaum entwickelte
historische Fachrichtung, was angesichts der
wirtschaftlichen Struktur der Schweiz und
der immensen Bedeutung, die Unternehmer
und Unternehmen im öffentlichen Leben der
Eidgenossenschaft einnehmen, eine besonde-
re Merkwürdigkeit darstellt.

Sieben Forscherteams der UEK wurden
aufgestellt. Ihre MitarbeiterInnen durchfors-
teten auch die staatlichen Archive vieler eu-
ropäischer Länder ebenso wie jene Russ-
lands, Israels und der USA. Nach fünfjähri-
ger Tätigkeit schließlich legte die UEK 25 -
meist voluminöse - Forschungsarbeiten vor,
deren Quintessenz ein in vier Sprachen vorge-
legter 600-seitiger „Schlussbericht“ der UEK
zusammenzufassen und in den politisch-
historischen Kontext einzuordnen versucht.
Der „Schlussbericht“ - eine ungeschickte, weil
amtlich verbürgte Objektivität und Endgül-
tigkeit suggerierende Bezeichnung - gehört
nicht zu den Meisterleistungen, welche die
UEK zu bieten hat, das sei hier schon vor-
weggeschickt. Das dürfte nicht zuletzt daran
liegen, dass sich der Band sowohl an die in-
ternationale wie die Schweizer Öffentlichkeit
und ebenso an Historiker wie an Laien wen-
det, deren Wissensstand und Aufklärungsbe-
dürfnis durchaus unterschiedlich ist. So bietet
der „Bericht“ zwar eine nützliche Kompilati-
on der - ebenfalls als „Berichte“ etikettierten
- Einzelstudien, doch wird leider versäumt,
auf die Kontinuität mancher Problemkonstel-
lationen einzugehen, die während des Krie-
ges ein völkerrechtlich und humanitär ein-
wandfreies Agieren der politisch Verantwort-
lichen verhinderten und mehr als ein halbes
Jahrhundert später zur politischen Krise der
Schweiz nicht unerheblich beigetragen haben.
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Nach meinem Eindruck sind es drei durch
etliche der Studien aus unterschiedlicher Per-
spektive gestützte, für das Selbstverständnis
der Schweizer zentrale Befunde, die hier als
Kontinuitätsstränge hätten benannt und in
ihren Auswirkungen auf Geschichtsbild und
Identität der Schweiz hätten problematisiert
werden müssen:

1) Die korporatistische Verflechtung von
Staat und Wirtschaft, welche die Schweiz bis
heute kennzeichnet und die während des
Krieges auch in Fragen von nationalem In-
teresse (Neutralität, Clearingkredite, Kriegs-
materialhandel) eine effiziente Kontrollaus-
übung durch die Politik über die Wirtschaft
unmöglich machte.

2) Die in einem Großmachtraum unter to-
talitärer Herrschaft ebenso wie in einer glo-
balisierten Welt zwangsläufig nur beschränk-
te Unabhängigkeit kleiner neutraler Länder
wie der Schweiz und der daraus resultieren-
de Zwang zur Anpassung.

3) Die Mystifikation von Souveränität und
Neutralität in der Schweiz und die Leugnung
der Abhängigkeit des Landes von internatio-
nalen - d.i. globalen! - Problemkonstellatio-
nen, die schon während des Krieges begann
und bis heute Wirkungen zeigt.

Für den Wissenstransfer der neu gewonne-
nen historischen Erkenntnisse und die Eta-
blierung eines mythenfreien Geschichtsbilds
in der Schweiz wäre ein prägnantes Fazit des
Schlussberichts, das auch die Kontinuitäts-
frage nicht ausklammert, von großer Wich-
tigkeit gewesen. So aber macht sich unter
den Eidgenossen bereits wieder Geschichts-
vergessenheit breit. Die politische Elite kehrte
- kaum hatte man die historischen Spezialis-
ten von der UEK mit der leidigen Vergangen-
heitsproblematik betraut - wieder zum busi-
ness as usual zurück und zeigte sich an den
von der Kommission erarbeiteten Ergebnisse
kaum noch interessiert.2

Im Folgenden werden abweichend von
der Bandzählung der Reihe zunächst jene
UEK-Studien vorgestellt, die sich der öko-
nomischen Rahmenbedingungen der Schweiz
während der Kriegszeit angenommen haben.
Anschließend werden jene Bände besprochen,
die einzelne Handlungsfelder, Branchen oder
Unternehmen zum Gegenstand haben, dar-
unter auch die thematisch eng verwandte, je-

doch unabhängig von der UEK entstandene
Unternehmensstudie von Hans Ulrich Wipf.
Die Rolle der Schweiz als Finanzdrehscheibe
und die Geschichte von Banken und Versiche-
rungsunternehmen bleiben hier jedoch ausge-
klammert.

II. Untersuchungen auf makroökonomi-
scher Ebene
Als industriell hoch entwickeltes Land und
als Finanzdienstleister mit einem extrem klei-
nen Inlandsmarkt besaß die Schweiz bereits
seit dem 19. Jahrhundert eine hochgradig
außenhandelsorientierte Volkswirtschaft. Der
extreme Nationalismus der 1930er-Jahre mit
seinen Auswirkungen auch auf die Wirt-
schaftspolitik, vor allem der um sich grei-
fende Bilateralismus, wurden daher für Po-
litik und Wirtschaft der Schweiz schon früh
zu einem bedeutsamen Problem. Ein spezi-
ell der Schweizerischen Außenwirtschaftspo-
litik 1930-1948 gewidmeter Band behandelt
die hieraus resultierenden Probleme, klam-
mert jedoch den komplizierten Bereich des im
Krieg von Schweizer Seite staatlich alimen-
tierten Zahlungsverkehrs mit den Achsen-
mächten aus. Dieser wird von Stefan Frech in
einer Monografie zum Clearing untersucht.3

Frech schildert in seinem trotz der trocke-
nen Materie gut lesbaren, weil klar geglieder-
ten Buch aus Schweizer Perspektive die Ent-
stehung, Organisation und Funktionsweise
dieses Zahlungssystems. Es entstand bereits
zu Beginn der 1930er-Jahre als Antwort auf
die Zerrüttungen des internationalen Han-
dels und Zahlungsverkehrs infolge der Welt-
wirtschaftskrise. In der Schweiz führte es be-
reits in der Vorkriegszeit zu einer intensiven
Verflechtung zwischen Privatwirtschaft, Ver-
bänden und staatlicher Bürokratie, die spä-
ter die gesamte Organisation der Kriegswirt-
schaft kennzeichnen sollte.

Das Clearing funktionierte, indem finanzi-
elle Forderungen für Warenexporte, Dienst-
leistungen und den Transfer von Vermö-
genswerten unter beiderseitiger Einschaltung

2 Ein Jahr nach Publikation der UEK-Studien beklagte
die Neue Züricher Zeitung die „schwache Resonanz“
der UEK-Forschungen unter Politikern, die „unbese-
hen der politischen Couleur kaum Interesse an den
Arbeiten der Kommission“ zeigten. „Popularisierung,
Ablehnung, Gleichgültigkeit“, NZZ 24.2.2003.

3 Frech, Clearing, UEK 3.
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staatlicher Stellen bilateral gegeneinander
aufgerechnet wurden, ohne dass dabei effek-
tiv Devisen ausgetauscht wurden. Innerhalb
der Schweizer Wirtschaft entbrannte ein hef-
tiger Kampf zwischen Industrie, Tourismus-
wirtschaft, Kapitalgläubigern und Privatper-
sonen um die Clearingmittel, die wegen der
geringen Exporttätigkeit der deutschen In-
dustrie und infolge der strikten Devisenkon-
trolle Nazi-Deutschlands stets knapp waren.
Die Schweizer Exportwirtschaft verstand es
jedoch schon in der Vorkriegszeit, den Lö-
wenanteil des Clearings für sich zu rekla-
mieren. Im Krieg verbesserten wiederholt er-
teilte Clearingkredite der Schweizer Regie-
rung die Zahlungssituation für die Schwei-
zer Exporteure. Sie konnten, da der Bund die
Bezahlung ihrer Lieferungen garantierte bis
mindestens 1943 ohne Zahlungsrisiko nach
Deutschland liefern und noch dazu zu Prei-
sen, die weit über dem Schweizer Niveau la-
gen.4 Insgesamt belief sich der dem Deut-
schen Reich gewährte Kredit auf die bedeu-
tende Summe von 1,121 Mrd. Franken, wäh-
rend Italien einen Clearingkredit in Höhe von
390 Mio. Franken erhielt. Im Falle Deutsch-
lands entsprach diese Summe rund 10 Prozent
der gesamten Bundesausgaben der Schweiz
während der Kriegsjahre, was jedoch nur 2
Prozent der deutschen Schulden entsprach,
die das Deutsche Reich während des Krieges
im Zahlungsverkehr mit dem Ausland ange-
häuft hatte. Die Clearingkredite, die haupt-
sächlich der Finanzierung von Kriegsmate-
riallieferungen dienten, stellten eine einseiti-
ge Begünstigung der Achsenmächte und des-
halb einen klaren Verstoß gegen das Neutrali-
tätsrecht dar. Das war auch den verantwortli-
chen Akteuren bewusst. Doch zum Zeitpunkt
der Kreditvergaben, die erstmals im Sommer
1940 unter Eindruck einer vom Reich ver-
hängten Kohlensperre und zuletzt 1943 er-
folgten, betrachtete man die Zahlungen als
unvermeidbaren „Tribut“ an die Machtha-
ber Europas und als Zeichen der wirtschaft-
lichen Kooperationsbereitschaft mit den Ach-
senstaaten, von denen sich die Schweiz ein-
gekreist und mittels einer Gegenblockade au-
ßenwirtschaftlich kontrolliert sah. Da die Kre-
dite darüber hinaus der Erhaltung von Ar-
beitsplätzen in der Schweizer Wirtschaft dien-
ten, meldeten sich in der Öffentlichkeit kaum

kritische Stimmen gegen diesen Neutralitäts-
verstoß zu Wort. Eine Interessenallianz al-
ler gesellschaftlichen Gruppen wünschte das
Agreement mit Nazi-Deutschland, auch wenn
die Gründe für diese Haltung partiell unter-
schiedlich waren. Nur seitens der National-
bank und einzelner Politiker wurden intern
währungspolitische und fiskalische Einwän-
de geltend gemacht, weil die Exportkredite
die Inflation anheizten und man allgemein
davon ausging, dass das Deutsche Reich die
Kredite niemals zurückzahlen würde, ganz
gleich zu wessen Gunsten der Krieg ausgehen
würde. In diesem Punkt freilich sah man sich
angenehm getäuscht, denn in Verhandlungen
mit der BRD gelang es 1952 die Rückerstat-
tung knapp der Hälfte der zinslos gewähr-
ten Kredite zu erwirken. Auch Italien erkann-
te eine Teilschuld an und zahlte in der Nach-
kriegszeit 232 Mio. Franken an die Schweiz
zurück.

Der von Martin Meier, Stefan Frech, Tho-
mas Gees und Blaise Kropf gemeinsam ver-
fasste Band zur Außenhandelspolitik5 be-
schreibt zunächst die Struktur der schweize-
rischen Außenwirtschaft in den 1930er-Jahren
und geht dann auf breiterer Materialgrund-
lage und perspektivenreicher, als das frühe-
ren Studien möglich war, der Frage nach,
wie Schweizer Behörden, Politiker und Wirt-
schaftsvertreter auf den Wandel der weltwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen der 1930er-
Jahre reagierten, wie sie sich auf die Mög-
lichkeit eines neuen europäischen Krieges ein-
stellten und lange vor 1939 erste Maßnahmen
zur Schaffung einer Kriegswirtschaftsorgani-
sation trafen. Die Studie untersucht Struktu-
ren und Funktionsweise der bislang erst un-
zureichend erforschten Kriegswirtschaftsbü-
rokratie und sie fragt, welche gesellschaftli-
chen Interessen hier auf Schweizer Seite ge-
geneinander abzuwägen waren, welches In-
teresse die Kriegführenden am schweizeri-
schen Wirtschaftspotential hatten und ob es
gelang - oder zumindest versucht wurde - ,
bei Wirtschaftsverhandlungen mit den diver-
sen Handelspartnern den Erfordernissen des

4 Auf das starke Preisgefälle zwischen dem deutschen
Machtbereich und dem Schweizer Inlandsmarkt hat für
Kriegsmaterial Peter Hug aufmerksam gemacht. Vgl.
Ders., UEK 11, S. 387.

5 Meier u.a., UEK 10.
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Schweizer Neutralitätsstatus gerecht zu wer-
den. Wie bei den meisten Studien der UEK
erstreckt sich der Untersuchungszeitraum der
Arbeit weit über die Kriegszeit hinaus, so dass
nicht nur die Genese der kriegswirtschaftli-
chen Strukturen und Problemlagen einbezo-
gen werden kann, sondern auch die Ausein-
andersetzung mit den wirtschaftlichen Kon-
zepten der Nachkriegszeit.

Aufs Ganze gesehen konstatieren die Au-
toren vorsichtig aber doch bestimmt in
der Schweizer Außenhandelspolitik ein Un-
gleichgewicht zugunsten der Achsenmächte,
die innenpolitisch durch den Hinweis auf die
„Landesversorgung“, die Notwendigkeit der
Arbeitsplatzerhaltung, den Bedarf an Nah-
rungsmitteln, Kohle und Eisen, gerechtfertigt
wurde und auf einen breiten gesellschaftli-
chen Konsens stieß.

Neben der Notwendigkeit, die Landesver-
sorgung sicherzustellen, scheinen jedoch auch
taktische Verhandlungsfehler die Schweiz
während des Krieges allzu sehr in Abhän-
gigkeit von ihrem deutschen Nachbarn ge-
bracht zu haben. Man war sich bei den Wirt-
schaftsverhandlungen mit Deutschland offen-
bar der eigenen Trümpfe nicht hinreichend
bewusst und fürchtete gar zu sehr die Mög-
lichkeit einer politischen und gesellschaftli-
chen Destabilisierung, wie 1918 während des
Landesstreiks. Wie kriegswichtig der frei kon-
vertible Franken für Nazi-Deutschland und
wie bedeutsam der über das Schweizer Schie-
nennetz abgewickelte Gütertransfer von Roh-
stoffen nach Italien war, davon scheint man
auf Schweizer Seite keine angemessene Vor-
stellung gehabt zu haben. Der für die Koh-
leversorgung Italiens aus dem Reich ele-
mentar wichtige Güterbahntransfer wurde
von Schweizer Seite überhaupt nie zum Ge-
genstand der Wirtschaftsverhandlungen mit
Deutschland gemacht.6 Andererseits wurde
die Versorgungslage der Schweizer Indus-
trie mit Kohle und anderen Rohstoffen von
den meisten Verantwortlichen pessimistischer
beurteilt als nötig, und auch das Gespenst
des gefährdeten Sozialfriedens scheint man
überzeichnet zu haben. Vereinzelte warnende
Stimmen, wie jene des Industriellen Hans Sul-
zer, mit dem einseitigen Export kriegswichti-
ger Materialien nicht zu weit zu gehen, wur-
den deshalb von den politisch Verantwortli-

chen nicht beachtet.
Das kann kaum verwundern angesichts der

geringen Bedeutung, welche die Schweizer
Öffentlichkeit der Außenwirtschaft - ganz im
Gegensatz zu sozial- und binnenwirtschafts-
politischen Themen - während der gesamten
Kriegszeit beimaß. Denn trotz der Sonderbe-
fugnisse, über welche die Regierung im Rah-
men des Vollmachtenregimes verfügte und
ungeachtet der den Zeitungen auferlegten
(Nach-)Zensur bedurfte das Handeln der po-
litisch Verantwortlichen doch auch im Krieg
der Legitimation und die politischen Akteu-
re suchten nach Orientierungsmaßstäben für
ihr Handeln. Wie marginal jedoch im Ver-
gleich zu binnenwirtschaftlichen und sozial-
politischen Themen das Interesse an dem neu-
tralitätsrechtlich so außerordentlich brisanten
Thema der Außenhandelspolitik war, diese
Erkenntnis verdanken wir der kommunikati-
onswissenschaftlichen Studie von Kurt Imhof,
Patrick Ettinger und Boris Boller.7 Sie stütz-
ten sich auf die quantitative wie qualitative
Analyse der Berichterstattung von neun Zei-
tungen, die in den verschiedenen Sprachre-
gionen der Schweiz als „Leitmedien“ fungier-
ten und zugleich die wichtigsten politischen
Milieus repräsentierten. In allen Organen, so
der Befund der Autoren, stieß die konkrete
Praxis der außenhandelspolitischen Neutrali-
tätspolitik auf geringes Interesse. Die ökono-
mische Anpassung an das Dritte Reich wur-
de in der Zeitungsberichterstattung quasi ent-
problematisiert, während dieselben Blätter je-
doch bereits im Krieg zu jener „mystischen
Überhöhung“ von Neutralität und Schweizer
Unabhängigkeit beitrugen, die auf Jahrzehnte
hinaus das Schweizer Geschichtsbild prägen
sollte und eine Auseinandersetzung mit der
Rolle der Schweiz im Krieg obsolet erscheinen

6 Forster, Transit ferroviaire, UEK 4.
7 Imhof u.a., UEK 8. Außer dem Themenfeld der Außen-

wirtschaftspolitik untersucht diese empirisch außeror-
dentlich aufwendige und methodisch anspruchsvolle
Arbeit das Themenfeld der Flüchtlingspolitik. Auch
hier diagnostizieren die Autoren eine fehlende Proble-
matisierung des Politikfeldes und eine äußerst selekti-
ve Wahrnehmung der Flüchtlingsproblematik. Dass es
sich bei den in der Schweiz Zuflucht suchenden vor
allem um jüdische Personen handelte, wurde etwa in
der Deutschschweiz nicht erwähnt, wie überhaupt eine
Berichterstattung über die Fluchtgründe weitgehend
fehlte.
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ließ.

III. Unternehmensgeschichtliche und Bran-
chenstudien
Während die vorgenannten Bände die Rah-
menbedingungen wirtschaftlichen Handelns
von Schweizer Seite aus beleuchten, beginnt
die von Christian Ruch, Myriam Rais-Liechti
und Roland Peter verfasste Studie über Toch-
terbetriebe Schweizer Unternehmen in NS-
Deutschland mit einer knappen Darstellung
der politischen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen im deutschen Machtbereich.8

Wer die Forschung zur nationalsozialistischen
Wirtschaft verfolgt hat, wird in dieser Einlei-
tung nicht viel Neues entdecken.9 Dennoch
gebührt gerade diesem - leider in der Ge-
samtreihe der UEK etwas versteckten - Bei-
trag zu Band 6 das Verdienst, die mit der NS-
Forschung nicht vertrauten LeserInnen vor
einem Missverständnis zu bewahren. Allzu
oft ist in den Publikationen der UEK näm-
lich von „der“ deutschen Politik/Wirtschaft
oder Haltung die Rede, oder dem „Drit-
ten Reich“, so als hätte es nicht jenes sich
radikalisierende, polykratische Kompetenz-
wirrwarr zwischen staatlichen, militärischen
und Parteistellen gegeben, das für das NS-
Herrschaftssystem so kennzeichnend war. Po-
lykratie war im NS-Herrschaftsbereich aller-
orten anzutreffen, in der Provinz wie an der
Regimespitze, und sie dynamisierte sich im
Krieg. Polykratie konnte - wie es von Ruch
u.a. nahe gelegt wird - radikale Tendenzen ab-
schwächen, konnte sie aber auch verstärken
und trug so zum Charakter des NS-Staates
als „Doppelstaat“ (Ernst Fraenkel)10 erheb-
lich bei. Auf jeden Fall machte dieser po-
lykratische Charakter der NS-Herrschaft es
für die historischen Akteure schwierig, ih-
re Handlungsspielräume adäquat einzuschät-
zen, Konflikten mit dem Regime aus dem We-
ge zu gehen oder - wenn es sie denn gab - sie
erfolgreich zu überstehen. Deutsche Staats-
angehörigkeit oder Parteinähe waren dabei
manchmal, aber durchaus nicht immer hilf-
reich und Parteimitgliedschaft wie auch Par-
teifunktionen sagen per se über das indivi-
duelle Verhalten von Unternehmern und an-
deren Akteuren nicht allzu viel aus. Diese
von der Forschung zur NS-Mikrogeschichte
klar herausgearbeiteten Sachverhalte gilt es
in Erinnerung zu rufen, wenn man in vie-

len UEK-Bänden von großen Entscheidungs-
spielräumen der Akteure in unterschiedlichs-
ten Handlungsfeldern liest.11

Der von Ruch u.a. verfasste Band ver-
sucht solche Handlungsspielräume auszulo-
ten, indem anhand von Fallbeispielen für die
Kriegs- und Nachkriegszeit die unternehme-
rischen Aktivitäten der Tochterfirmen von
Schweizer Muttergesellschaften im Gebiet des
Deutschen Reichs untersucht wird. Allein im
süddeutschen Raum existierten 1945 ca. 70
solcher Unternehmen. Wie groß ihre Gesamt-
zahl im Reichsgebiet einschließlich des be-
setzten Gebiet mit Polen und dem - traditio-
nell eng mit der Schweizer Wirtschaft ver-
flochtenen - Elsass war, ließ sich nicht mehr
feststellen. Doch handelte es sich um ein -
aus Schweizer Perspektive - gewichtiges öko-
nomisches Potential, was erklärlich macht,
warum auch andere Studien der UEK die
Problematik behandeln.12 Ruch u.a. konzen-
trieren sich auf das Elektronik- und Elektro-
technikunternehmen Brown, Boveri & Cie.
(BBC) Mannheim, - die im Bereich der Groß-
chemie aktiven Tochterfirmen der Lonza AG
und der Aluminium-Industrie-AG (AIAG),
auf Niederlassungen der Nahrungs- und Ge-
nussmittelunternehmen Nestlé und Alimen-
tana/Maggi sowie eine Reihe von mittel-
ständischen Textilbetrieben, für welche die
Überlieferungssituation günstig war. Sämtli-
che Tochtergesellschaften existierten bereits,
als in Deutschland die Nationalsozialisten
an die Macht gelangten. Die meisten bereits
seit der Jahrhundertwende, als die Verflech-

8 Christian Ruch u.a., UEK 6.
9 Die von Mitautor Roland Peter verfasste Dissertati-

on etwa bietet zur nationalsozialistischen Rüstungs-
politik im Allgemeinen und ihren regionalen Beson-
derheiten in Baden bereits alle Informationen, wel-
che im UEK-Band nochmals knapp zusammengefasst
sind: Peter, Roland, Rüstungspolitik in Baden. Kriegs-
wirtschaft und Arbeitseinsatz in einer Grenzregion im
Zweiten Weltkrieg, München 1995.

10 Fraenkel, Ernst, Der Doppelstaat, Frankfurt am Main
1974 u.ö.. (zuerst engl.: The dual state, London 1941).

11 Auch in der ansonsten vorzüglichen Unternehmens-
studie von Hans Ulrich Wipf (vgl. im Weiteren)
verschwimmen mitunter die Grenzen zwischen der
NSDAP und ihren Nebenorganisationen, der Wehr-
macht und staatlichen Behörden, so dass das Regime
als Monolith erscheint.

12 Zu nennen sind vor allem: Straumann, Wildmann,
Chemieunternehmen, UEK 7; sowie Hug, Rüstungsin-
dustrie, UEK 11.
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tung zwischen der Schweizer Wirtschaft und
der prosperierenden Wirtschaft im Deutschen
Reich eine deutliche Intensivierung erfuhr.

Das Hauptinteresse der Autoren liegt
auf den Handlungsfeldern der Personalpo-
litik (Zwangsarbeitereinsatz in den deut-
schen Tochterunternehmen), des Informa-
tionstransfers zwischen deutschen Tochter-
und Schweizer Muttergesellschaften und auf
der Frage nach der Profitabilität des Engage-
ments in Nazi-Deutschland für die Schwei-
zer Muttergesellschaften. Dies, das sei schon
vorweggeschickt, ließ sich jedoch angesichts
unzureichender Quellen nicht zufrieden stel-
lend klären (S. 320). Abschließend wird die
Nachkriegszeit behandelt und gefragt, wel-
che Konsequenzen die vorherige Einbindung
der Schweizer Tochterfirmen in die NS-
Kriegswirtschaft im Rahmen der Demontage-
und Entnazifizierungspolitik hatten.

Übereinstimmend mit anderen Autoren
von unternehmensgeschichtlichen Studien
konstatieren Ruch, Rais-Liechti und Peter
für alle untersuchten Unternehmen einen
sehr hohen Informationsgrad der Schweizer
Firmenzentralen, die über alle wesentlichen
betriebswirtschaftlichen Vorgänge infor-
miert gewesen seien.13 Die nach 1945 von
den Muttergesellschaften oft vorgebrach-
te Behauptung, „die Tochterfirmen seien
von der Zentrale abgeschnitten gewesen“
sehen die Autoren „eindeutig widerlegt“
und betonen: „Die Schweizer Direktionen
verfügten über alle wichtigen Informationen
zur finanziellen und geschäftlichen Situa-
tion ihrer Tochtergesellschaften.” (S. 319)
Auch der Zwangsarbeitereinsatz sei in den
Schweizer Führungsetagen grundsätzlich
bekannt gewesen. Gleichzeitig räumen die
Autoren jedoch ein, dass ein guter Infor-
mationsfluss in Richtung Schweiz nicht
zwangsläufig Kontrollmöglichkeiten durch
die Muttergesellschaften implizierte. Auch
bleibe unklar, wie präzise man in den Zentra-
len über die Lebens- und Arbeitssituation der
Zwangsarbeiter Bescheid wusste. Auch, so
ist zu ergänzen, kann betriebswirtschaftliche
Kontrolle nicht gleichgesetzt werden mit
Einfluss auf konstitutive Bedingungen der
nationalsozialistischen Kriegswirtschaft wie
etwa auf die staatliche Reglementierung
der Investitions- und Kapitaltransferpolitik,

sowie auf die Produktions- und Arbeitsein-
satzpolitik.

Zieht man die Rahmenbedingungen der
NS-Kriegswirtschaft in Betracht, ist es daher
vielleicht nicht so überraschend und womög-
lich ohne Aussagekraft über die „Bedenken-
losigkeit“ oder auch Willfährigkeit der Unter-
nehmensleitungen (vgl. S. 20), wenn Grund-
stoffbetriebe von so eminent rüstungswirt-
schaftlicher Bedeutung wie die AIAG und die
Lonza selbst während des Krieges ihre Kapa-
zität noch erhöhten. Dort freilich, wo die Aus-
dehnung des deutschen Machtraums auf Un-
ternehmensseite zur Grundlage regionaler Di-
versifizierungsstrategien genutzt wurde, wie
es der UEK-Studie zufolge bei Nestlé oder
BBC der Fall war, kann freilich keinesfalls
mehr von Handlungszwängen ausgegangen
werden.

Dass hingegen alle hier betrachteten Toch-
tergesellschaften zum Einsatz von Zwangs-
arbeitern schritten, macht deutlich, dass auf
diesem Handlungsfeld offenbar geringe Ent-
scheidungsspielräume existierten. Deren Nut-
zung entschied immerhin darüber, ob ein Un-
ternehmen neben Kriegsgefangenen und aus-
ländischen Zivilarbeitern auch KZ-Häftlinge
zum Einsatz brachte, wie das unter den
hier betrachteten Tochterunternehmen nur
bei BBC der Fall war. Spielraum gab es
nach Ruch u.a. jedoch vor allem hinsicht-
lich der Lebens- und Arbeitsbedingungen
der Zwangsarbeiter. Hier ließen sich zwi-
schen Unternehmen vergleichbarer Produkti-
onsrichtungen und in direkter räumlicher Nä-
he große Unterschiede konstatieren, und oft
waren es einzelne Personen in den Unterneh-
mensleitungen, der Personalabteilung oder
beim Lagerpersonal, die für Wohl oder We-
he der Zwangsarbeiter zuständig waren. Die
Schweizer Gesellschaften, so hat es den An-
schein, hatten hier wenig Einwirkungsmög-
lichkeiten, doch wen sie mit der Leitung ih-
rer deutschen Tochtergesellschaft betraut hat-
ten, konnte für manche Zwangsarbeiter le-
bensentscheidend werden.

Nach Kriegsende gingen die Siegermäch-
te unterschiedlich gegen die Unternehmen

13 Zum selben Ergebnis gelangen Straumann, Wildmann,
Chemieunternehmen, UEK 7 sowie auch Wipf, Georg
Fischer AG., wenngleich hier die Quellenlage mehr In-
terpretationsspielraum zulässt als im Falle der Basler
Chemieunternehmen.
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vor. Die meisten hatten kaum unter Demon-
tagen oder Requisitionen zu Reparationszwe-
cken zu leiden. Zwar inspizierten die westli-
chen Besatzungsmächte die Industriebetriebe
unmittelbar nach Kriegsende hinsichtlich ih-
res Rüstungsbeitrags. Je mehr sich jedoch der
Kalte Krieg bemerkbar machte, umso weni-
ger waren die Westalliierten bereit, die deut-
sche Industrie zu zerschlagen. Gleichzeitig
ließ auch der Entnazifizierungselan nach, der
sich zunächst gegen die Mitglieder der ehe-
maligen Unternehmensleitungen und Natio-
nalsozialisten in den Belegschaften gewandt
hatte. Die Schweizer Behörden schenkten der
Bewahrung schweizerischen Eigentums gro-
ße Beachtung und intervenierten auf diplo-
matischem Wege zugunsten der Firmen. In
die Entnazifizierung hingegen mischten sie
sich nicht ein und auch die Schweizer Unter-
nehmensleitungen hielten sich zurück.

Um international operierende Schweizer
Unternehmen mit deutschen Tochterbetrie-
ben geht es auch in der Studie von Lukas
Straumann und Daniel Wildmann zur Che-
mieindustrie, deren Fragestellung und Unter-
suchungskonzept jenem von Ruch u.a. sehr
ähneln. Die Autoren untersuchen die vier in
Basel ansässigen Unternehmen J. R. Geigy AG
(Geigy), Gesellschaft für Chemische Industrie
in Basel AG (Ciba), F. Hoffmann-La Roche
& Co. AG (Roche) sowie Chemische Fabrik
vormals Sandoz AG (Sandoz). Alle waren im
Bereich der Farbstoff- und Pharmaprodukti-
on tätig und auch hier hatten sämtliche Un-
ternehmen bereits um die Jahrhundertwende
oder während der Weimarer Republik Toch-
terbetriebe in Deutschland gegründet. Ciba
und Roche waren darüber hinaus bereits vor
1939 mit eigenen Werken in Polen tätig, so
dass beide Konzerne mit der nationalsozia-
listischen Polen- und Judenpolitik im War-
thegau (Ciba) bzw. im Generalgouvernement
(Roche) konfrontiert wurden.

Straumann und Wildmann thematisie-
ren die Problemfelder NS-Rassenpolitik,
Rüstungs- und Kriegsproduktion, Zwangsar-
beit sowie den Finanztransfer in die Schweiz.
Für all diese Themenbereiche verfolgen sie
drei zentrale Fragestellungen, und zwar
nach dem Wissen, das man in den Schweizer
Konzernleitungen über die Verhältnisse im
Dritten Reich hatte, nach der Kontrolle,

welche die Unternehmensleitungen über ihre
deutschen Tochtergesellschaften ausüben
konnte und nach den Handlungsspielräu-
men, die sie dabei besaßen und wie sie
diese nutzten. Ihre Ergebnisse sind teilweise
durchaus überraschend.

Zum Wissen über das Dritte Reich kön-
nen die Autoren anhand zahlreicher Beispiele
plausibel belegen, dass die Schweizer Stamm-
häuser durch die Geschäftsleitungen ihrer
deutschen Betriebe detailliert über die Ver-
hältnisse im Dritten Reich im Bilde waren.
Nicht nur die propagandistisch verlautbarten
Ziele der NS-Politik, wie die „Arisierung“ der
Wirtschaft, waren in den Führungsetagen der
Schweizer Unternehmen genau bekannt und
veranlassten die Konzernleitungen zur An-
passung ihrer Personalpolitik. Bei Ciba eben-
so wie bei Roche war man auch über die völ-
kerrechtswidrigen und Menschenrechte mit
Füßen tretenden Vorgänge im besetzten Po-
len - zumindest bis Ende 1941 - genau auf
dem Laufenden. Man hatte in Basel präzise
Informationen über den „Ausländereinsatz“
in den deutschen Tochterbetrieben, und selbst
über die „Vernichtung lebensunwerten Men-
schenmaterials“ wusste man in der Firmen-
leitung der Sandoz Ende 1942 Bescheid und
nahm mit Blick auf die Erprobung neuer Arz-
neimittel die „Ausräumung“ der „Anstalten
für Epileptiker“ mit Bedauern zur Kenntnis,
weil nun „diese Versuchsstellen mit großem
Material nicht mehr angegangen werden kön-
nen“ (S. 253, aus einer internen Mitteilung der
Sandoz-Leitung v. 11.11.1942).

Auch die Kontrolle durch die Schwei-
zer Zentralen hat bei den von Straumann
und Wildmann untersuchten Chemieunter-
nehmen vor und während des Krieges er-
staunlich gut funktioniert. Das betrifft sowohl
Fragen der Produktions- und Investitionspo-
litik wie Personalfragen, die in allen Fällen
im Einvernehmen mit der Basler Leitung be-
stimmt wurden, und zwar sowohl was die
Bestellung der Vorstände und Aufsichtsräte
angeht wie auch die Entscheidung für die
Beschäftigung von „Fremdarbeitern“. Kenn-
zeichnend für alle untersuchten Unterneh-
men ist, dass sie im Dritten Reich selbstbe-
wusst agierten und in vielen Fällen erfolg-
reich ihre Interessen durchzusetzen vermoch-
ten. Kaum als Nachteil erwies sich dabei,
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dass die Unternehmen in schweizerischem
Eigentum standen. Innerhalb der durch die
NS-Wirtschaftspolitik gesetzten Rahmenbe-
dingungen gelang es den Konzernleitungen
weitgehend, die Kontrolle über ihre Tochter-
unternehmen beizubehalten.

Straumann und Wildmann konstatieren
auch beachtliche Handlungsspielräume der
Schweizer Managements, wenn es darum
ging, die nationalsozialistische Politik im ei-
genen Unternehmen umzusetzen. Sie zeigen
das vor allem am Beispiel der Personalpo-
litik. Hier verhielten sich die vier Chemie-
Unternehmen nämlich durchaus unterschied-
lich, auch wenn „letztlich das Interesse der
Firma“ in allen Unternehmen den Ausschlag
für anstehende Entscheidungen gab (S. 204).
Während jedoch Geigy, Ciba und Sandoz ih-
re jüdischen Vorstands- und Aufsichtsrats-
mitglieder unmittelbar nach der nationalso-
zialistischen Machtübernahme entließen, um
sich als „arische“ Unternehmen ausgeben zu
können und ihren Medikamenten- und Farb-
stoffabsatz bei öffentlichen Abnehmern nicht
zu gefährden, schob man bei Roche die Ent-
lassung jüdischen Personals so lange wie ir-
gend möglich hinaus, suchte nach Auswegen
und hielt ausdrücklich fest, dass mit derar-
tigen Entscheidungen auch eine „grosse Ver-
antwortung auf menschlichem Gebiet“ ver-
knüpft sei (S. 190). Dass man hierfür bei Roche
ein Gespür hatte, lag wohl nicht zuletzt dar-
an, dass leitende Persönlichkeiten des Kon-
zerns mit jüdischen Frauen verheiratet wa-
ren und sich somit von der nationalsozialisti-
schen Rassenpolitik ganz unmittelbar betrof-
fen fühlen mussten. Dies, so steht zu ver-
muten, prägte auch andere Unternehmens-
entscheide bei Roche, wo man mehrfach ab-
lehnte, als sich die Chance zur Übernahme
ehemals „jüdischer Unternehmen“ bot, von
der Ausnutzung antijüdischer Sondergesetze
zu eigenen Gunsten absah und im Warschau-
er Betrieb junge Angehörige der polnischen
Oberschicht durch Schein-Arbeitsverhältnisse
vor der Deportation ins Reich schützte.

Auch die Behandlung der Zwangsarbeiter
und Kriegsgefangenen scheint im deutschen
Werk von Roche in Grenzach besser gewesen
zu sein als bei Geigy am selben Ort. Ob dies
jedoch auf unterschiedliche Handlungsorien-
tierungen oder gar Anweisungen der Kon-

zernsspitze zurückgeht, ist eine schwer zu be-
urteilende Frage, die sich die Autoren nicht
stellen. Die Diskrepanz könnte - wie man-
cher Unterschied zwischen den untersuch-
ten vier Firmen - auch schlicht Folge unter-
schiedlicher und insgesamt nicht sonderlich
dicht überlieferter Quellen sein. Aus kompa-
rativen Betrachtungen Handlungsspielräume
abzuleiten, ist nämlich - bei disparater Über-
lieferung - ein nicht ganz unproblematisches
Unterfangen. Doch soll dieser Einwand den
Wert der Studie nicht schmälern. Sie bewegt
sich methodisch auf hohem Niveau und ver-
deutlicht, wie groß selbst innerhalb ein und
derselben Branche die Bandbreite der mög-
lichen Handlungskonstellationen für die Un-
ternehmen war und dass vorhandene Freiräu-
me aus verschiedensten Gründen in sehr un-
terschiedlichem Maße ausgeschöpft wurden.

Thematisch ähnlich gelagert wie die vor-
genannten beiden UEK-Studien zu Tochter-
gesellschaften Schweizer Unternehmen im
deutschen Machtbereich ist auch das Buch
des ehemaligen Schaffhausener Stadtarchi-
vars Hans Ulrich Wipf über die Georg Fi-
scher AG (GF), ein Stahl- und Temperguss-
unternehmen in Schaffhausen mit zwei Toch-
terunternehmen in Deutschland (seit 1895
bzw. 1920) und einem in Großbritannien
(seit 1933). Diese sowohl inhaltlich wie we-
gen ihrer aufwendigen Ausstattung mit Fo-
tomaterial eindrucksvolle Unternehmensstu-
die entstand nicht im Rahmen der UEK, son-
dern geht auf Initiative der Unternehmens-
leitung der GF zurück, die als erster Schwei-
zer Industriekonzern ihr Archivmaterial zur
Zwischenkriegs- und Kriegszeit der wissen-
schaftlichen Forschung zugänglich machte
und für die Gesamtzeit ihres Bestehens wohl
als besterforschtes Schweizer Unternehmen
gelten kann .14 Wipfs Studie ist somit zwar ei-
ne Art ‚Auftragsarbeit’, doch hat das ganz of-
fensichtlich weder Distanz noch Kritikfähig-
keit des Autors beeinträchtigt. Der scheut, wo
es um die Rüstungsaktivitäten und Affinitä-
ten der führenden Persönlichkeiten zum Na-
tionalsozialismus geht, vor keinem heißen Ei-

14 Zur Unternehmensgeschichte vor 1930 erschienen et-
liche Arbeiten. Am wichtigsten ist: Siegrist, Hannes,
Vom Familienbetrieb zum Managerunternehmen. An-
gestellte und industrielle Organisation am Beispiel der
Georg Fischer AG in Schaffhausen 1797-1930, Göttin-
gen 1981.
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sen zurück, bemüht sich stets um Historisie-
rung, aber nennt doch stets Ross und Rei-
ter beim Namen. Das anfängliche naive Lieb-
äugeln des Firmenpatriarchen Ernst Hom-
berger mit Adolf Hitler und seiner „Bewe-
gung bleibt ebenso wenig ausgespart wie die
durch Quellen gut dokumentierte Nazifizie-
rung des Betriebslebens in der Singener Filiale
von GF seit der nationalsozialistischen Macht-
übernahme. NS-Aktivisten in der Belegschaft,
Denunzianten und gefallsüchtige Militaristen
werden namentlich vorgestellt, ihre Persön-
lichkeit wird - mittels Quellenzitaten - scho-
nungslos portraitiert, auch wenn es - wie im
Falle des Singener Werkleiters der Kriegszeit,
Alfred Horstmann - um menschliche oder
professionelle Unzulänglichkeiten geht.

Wipf bestätigt, was auch die UEK-Studien
für die deutschen Tochterbetriebe erbracht ha-
ben: eine in allen ausländischen Werken zu-
nehmende Ausrichtung der Produktion am
Rüstungsbedarf mit einem wachsenden An-
teil von Waffen, Munition und sonstigem
Kriegsmaterial. Dies, so kritisiert Wipf, wur-
de von der Geschäftsleitung in Schaffhauen
nie offen thematisiert, sondern vielmehr bis
in die Nachkriegszeit beschwiegen (S. 541). So
genannte dual use Güter, die sowohl wehr-
wirtschaftlichen wie zivilen Zwecken dienen
konnten, bildeten dagegen den Hauptanteil
des Schaffhausener Exports nach Deutsch-
land, der indessen aus devisenrechtlichen
Gründen im Laufe der 1930er-Jahre und wäh-
rend des Krieges permanent abnahm.

Auch zum Informationsfluss zwischen den
im „Dritten Reich“ gelegenen Betrieben und
der Konzernzentrale gelangt Wipf zu über-
einstimmenden Ergebnissen mit der UEK.
Im Falle von GF-Singen existierte sogar die
bemerkenswerte Regelung, dass der Singe-
ner Werkleiter, ein Parteigenosse deutscher
Staatsbürgerschaft, täglich über die Grenze
pendelte, weil er seinen Wohnsitz während
der gesamten Kriegszeit in der Schweiz hat-
te, in Schaffhausen am Sitz der Unterneh-
menszentrale. Das macht einen außerordent-
lich hohen Informationsgrad der Zentrale -
auch z.B. zur Zwangsarbeiterthematik - wahr-
scheinlich, auch wenn er schriftlich nicht do-
kumentiert ist.

Die Kontrollmöglichkeiten Schaffhausens
waren indessen gering. Seit die Singener

Werkleitung 1933, als die zivile Fertigung auf
einem Tiefststand angelangt war, eine Abma-
chung mit den deutschen Militärbehörden ge-
troffen hatte, wonach das Werk ‚im Rahmen
des Möglichen’ ausreichend mit Aufträgen
zu versehen war, war GF-Singen verpflichtet,
„alle Anlagen für die Wehrmachtfertigung je
nach Anforderungen zur Verfügung zu stel-
len“ (S. 290). Wipf schildert die hieraus resul-
tierenden Konflikte und kann so - m.E. erst-
mals aus Perspektive einer Unternehmensstu-
die - eindringlich jene für die Phase der Auf-
rüstung in den 1930er-Jahren typische und
ökonomisch bedenkliche Herrschaft des Mili-
tärs unter der Ägide des Leiters des Rüstungs-
amts, General Georg Thomas, dokumentie-
ren.

Weil das Singener Werk (u.a. wegen der da-
mit verbundenen Steuervorteile) der Rechts-
form nach eine unselbständige Filiale des
Schweizer Konzerns blieb und insbesonde-
re weil der Singener Werkleiter Schweizer
Staatsbürger war, kam es 1937/38 zur Ver-
haftung der Singener Betriebsleitung und zur
Machtprobe zwischen Konzern und Heeres-
waffenamt. Zunächst erklärte die Konzernlei-
tung, eher auf die Belegung mit Rüstungs-
aufträgen verzichten zu wollen, als den be-
währten Schweizer Betriebsleiter abzuberu-
fen. Schaffhausen wurde jedoch beschieden,
„die zuständige Wehrwirtschafts-Inspektion
würde das Werk nicht freigeben. Als deut-
sches Werk müsse von Singen volle Mitarbeit
verlangt werden“ (S. 197).

Als der militärische Druck gegen den
Schweizer Betriebsleiter zum wiederholten
Male durch politische Agitation vor Ort er-
gänzt wurde, gab Schaffhausen nach und
wechselte die Betriebsleitung aus. Die Un-
ternehmenszentrale hatte also nur begrenz-
ten Einfluss auf die personelle Besetzung von
Schlüsselpositionen ihrer Filial- und Tochter-
betriebe. Sie hatte auch keine Handhabe, ge-
gen die extreme Abnutzung der Betriebsan-
lagen und konnte während des Krieges rüs-
tungswirtschaftlich erwünschte Investitionen
nur nachträglich absegnen. „Der Unterneh-
mer“, so Wipf, „gebot im Grunde genom-
men nur noch über das Eigentumsrecht an
seinen Produktionsmitteln, das Verfügungs-
recht hingegen hatten die Behörden weitge-
hend an sich gezogen“. Freie unternehmeri-
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sche Entscheidungen seien nicht mehr mög-
lich gewesen (S. 224). Kurz vor Kriegsbe-
ginn war dies zumindest bei Großinvesti-
tionen offenbar jedoch noch anders gewe-
sen, jedenfalls wenn ein Unternehmen ausrei-
chend Standfestigkeit bewies. Denn Wipf be-
richtet, dass GF-Schaffhausen es 1937/39 trotz
in Aussicht gestellter erheblicher Reichszu-
schüsse wiederholt abgelehnt hatte, im Sin-
gener Werk eine von Luftfahrt wie Marine
dringend erwünschte Elektrostahlgießerei zu
errichten, und zwar unter Hinweis auf den
wegen der Clearing-Bestimmungen nicht ge-
währleisteten Gewinntransfer in die Schweiz.
Die Wehrwirtschaftsinspektion fügte sich die-
sem betriebswirtschaftlich begründeten Un-
ternehmensentscheid (S. 292ff.)!

Durch konstruktive Zusammenarbeit mit
der Unternehmensleitung ist es Wipf gelun-
gen, auch Preisprüfungs- und Steuerunterla-
gen und internes Bilanzmaterial als Quellen
heranzuziehen und der historischen Analyse
zugänglich zu machen (S. 419); Materialien,
die für international operierende Unterneh-
men besonders viel Deutungsspielraum las-
sen und auf die sich bisher kaum eine Un-
ternehmensstudie zur NS-Zeit stützen konn-
te, schon deshalb weil sie nur selten überlie-
fert sind.15

So gelingt es, die finanzielle Seite der
Kriegsgeschäfte von GF zu beleuchten, wo-
bei durchaus überraschende Resultate erzielt
werden. Wipf weist nach, „dass nur gerade
das englische Werk, über die ganzen Kriegs-
jahre gerechnet, einen gewissen Profit abwarf,
während die beiden deutschen Unternehmen
für den Konzern insgesamt deutliche Verluste
erzeugten“ (S. 541). Dabei fällt auf, dass das
technologisch im Vergleich zu Singen rück-
ständige, weil weitaus geringer mechanisierte
Werk in Mettmann eine höhere Umsatzrendi-
te aufwies, und zwar trotz eines weit beschei-
deneren Wachstums des Geschäftsvolumens.

Dass die deutschen Werke dem Stammhaus
im Krieg Verluste eintrugen, lag also nicht an
ihrer Produktivitätsentwicklung, die vor al-
lem in Singen eine enorme Steigerung von
rund 50 Prozent aufwies. Verantwortlich wa-
ren wohl hauptsächlich die staatlich verord-
neten, unprofitablen Preise in Deutschland,
die vor allem das Privatkundengeschäft mehr
und mehr unrentabel machten. Da viele Zu-

lieferaufträge - etwa von Radfelgen an Auto-
mobilhersteller - als Privatkundengeschäft fir-
mierten, fiel hierunter ein erklecklicher Anteil
der Geschäftstätigkeit der beiden deutschen
Werke.

Wipf kann aber auch zeigen, dass wäh-
rend des Krieges selbst Wehrmachtsaufträ-
ge nur moderate Gewinnaussichten verspra-
chen. Jährlich wurden nämlich - zwecks Ab-
schöpfung von „Übergewinnen“ - im Betrieb
Preisprüfungen durch Beamte des Oberkom-
mandos der Wehrmacht vorgenommen, die
wiederholt zu hohen Gewinn-Rückzahlungen
führten (S. 424). Mit Blick auf die deutschen
Werke hat sich der Krieg für GF also kei-
nesfalls „rentiert“. Das verdeutlicht auch ein
Blick in die Bilanzen des Singener Werks,
die eine starke Verringerung des Anlagever-
mögens bei gleichzeitig erheblicher Zunahme
der flüssigen Mittel ausweisen. Darin spie-
gelte sich der Schwund an materieller Sub-
stanz und die beschränkte Möglichkeit zur
Ersatzinvestition wider. Während des gesam-
ten Krieges konnten in Singen lediglich 2,5
Mio RM investiert werden, wovon ca. 1 Mio
auf betriebsfremde Bauten wie Wohngebäu-
de, Speisehalle und Wohnbaracken entfielen
(S. 431). Dagegen verzeichneten die Guthaben
in Wertpapieren und Banktiteln einen kräfti-
gen Anstieg im Rahmen der „flüssigen Mit-
tel“. Freilich handelte es sich größtenteils um
Zwangsanleihen und um Guthaben auf Sperr-
und Sonderkonti, also keineswegs um wirk-
lich flüssige Mittel. Weder konnten dafür Gü-
ter gekauft werden, noch ließen sich damit
Devisen beschaffen. „Die flüssigen Mittel wa-
ren in Tat und Wahrheit eingefrorene Mittel“
und sie blieben es Wipf zufolge „bis zu ihrer
völligen Wertlosigkeit am Ende des Krieges“
(S. 432).

Was das Schweizer Stammhaus anbelangt,
so wagt Wipf nur eine Trendschätzung, die
aber vermuten lasse, „dass die Aktiengesell-
schaft während des Krieges ihre wirtschaft-
liche Position wesentlich verbessern konn-
te und sich jedenfalls von den Krisenjahren
1931-1936 erholt hat“ (S. 175). Verantwortlich
für diesen Geschäftserfolg war indes nicht
der Export, dessen Bedeutung seit Beginn der

15 Spoerer, Mark, Von Scheingewinnen zum Rüstungs-
boom. Die Eigenkapitalrentabilität der deutschen In-
dustrieaktiengesellschaften 1925-1941, Stuttgart 1996.
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1930er-Jahre stetig abgenommen hatte, son-
dern das Schweizer Inlandsgeschäft und hier
vor allem die durch die Landesverteidigung
erzeugte Nachfrage (S. 541).

Wipfs Buch stellt sowohl für die Diskus-
sion um die wirtschaftliche Bedeutung der
Schweiz im Zweiten Weltkrieg wie für die un-
ternehmensgeschichtliche Forschung zur NS-
Zeit eine wesentliche Bereicherung dar, so
dass dem Buch eine weite Verbreitung zu
wünschen ist. Nur in einem Punkt ist die Ar-
beit mittlerweile überholt: Dort wo sie anhand
von normativen Texten und legitimatorischen
Begründungen (Sicherung von Einfuhr und
Arbeitsplätzen) die Schweizer Haltung zum
Kriegsmaterialhandel darzustellen versucht.
Wie weit sich die Praxis der Rüstungsgüter-
produktion und des Rüstungsexports von je-
ner offiziellen Norm entfernte, diese Einsicht
verdanken wir aber erst der 2002 erschie-
nenen UEK-Studie von Peter Hug über die
Schweizer Rüstungsindustrie.16

Mit fast 1.000 Seiten gehört diese gut les-
bar geschriebene Arbeit zweifellos nach Um-
fang wie Inhalt zu den gewichtigsten For-
schungsarbeiten der UEK. Mit bewunderns-
wert breiter Kenntnis der internationalen Li-
teratur bietet Hug ein mustergültig um Objek-
tivität bemühtes, methodisch anspruchsvolles
Werk auf breiter Quellengrundlage. Unter Be-
schränkung seines Gegenstands auf Kriegs-
material im engeren Sinne (Waffen, Waffentei-
le wie Zünder und Munition sowie Militärop-
tik) fragt er, inwieweit der Produktionsstand-
ort Schweiz vor und während dem Zweiten
Weltkrieg zur Rüstung des nationalsozialisti-
schen Deutschland beitrug. Hugs Perspektive
richtet sich dabei sowohl auf die beteiligten
Unternehmer und Unternehmen deren Strate-
gien und Netzwerke, sowie auf die Rüstungs-
branche als ganzes, ihre - zum Teil grenzüber-
schreitende - kapitalmäßige Verflechtung und
schließlich auf die internationalen Märkte, für
die sie produzierten. Er blickt zurück bis in
die 1920er-Jahre und weist erstmals nach, in
welch hohem Maße der Aufbau einer export-
orientierten Schweizer Rüstungsindustrie auf
den Exodus deutscher Rüstungstechnologie
und deutschen Kapitals zurückzuführen war.
Die Abrüstungsbestimmungen des Versailler
Vertrags hatten diesen ausgelöst, ganz ähnlich
wie eineinhalb Jahrzehnte später Verstaatli-

chungsbestrebungen in Frankreich eine neue
Welle des Rüstungstechnologie- und Kapital-
transfers in die Schweiz nach sich zogen. Der
Standortvorteil des Landes bestand bis En-
de der 1930er-Jahre in der fehlenden behörd-
lichen Kontrolle von Herstellung und Ver-
trieb von Waffentechnologie. Nachdem 1938
durch Volksabstimmung ein politisches Man-
dat für die Kontrolle des Kriegsmaterialex-
ports geschaffen worden war, blieb es prak-
tisch wirkungslos. Was angesichts der per-
sonellen Verflechtung von Rüstungsindustrie
und Schweizer Kriegsmaterialausfuhr sowie
Außenpolitik nicht verwundern kann. Denn
„oberster Hüter der Schweizer Kriegsmate-
rialausfuhrpolitik“ (S. 467) und Mitglied der
schweizerischen Verhandlungsdelegation mit
Deutschland war ausgerechnet Major Hans
von Steiger, ein Mann, der sein Leben lang
als Exponent der internationalen Rüstungsin-
dustrie tätig gewesen war, der zwar Schwei-
zer Staatsbürger, gleichzeitig jedoch aktiver
deutscher Offizier und darüber hinaus neben-
amtlich als Alleinverwaltungsrat und alleini-
ger Unterschriftsberechtigter einer Rüstungs-
firma fungierte. Nicht nur, dass solche Ämter-
kumulationen und Interessenverquickungen
während des Krieges in der Schweiz möglich
waren, muss erstaunen, sondern auch, dass
das „Phänomen von Steiger“ der früheren his-
torischen Forschung nicht aufgefallen war.

Die Schweiz hatte für die verdeckte Wie-
deraufrüstung des Deutschen Reichs nach
1918 nicht jene Bedeutung, die Ländern wie
Schweden, den Niederlanden oder gar der
Sowjetunion zukam, doch wäre die Aufrüs-
tung von Hitlers Wehrmacht ohne den seit Be-
ginn der 1930er-Jahre erfolgten Rücktransfer
einer hochmodernen Waffentechnologie aus
der Schweiz nicht so rasch und problemlos
gelungen.

16 Hug, Rüstungsindustrie, UEK 11, Teil 1,2. Zu Ausein-
andersetzungen zwischen bestimmten Schweizer In-
dustrieunternehmen und UEK um die Person von
Peter Hug, der sich seit Jahren nicht nur historisch
mit der Schweizer Rüstungsindustrie befasst, sondern
auch politisch gegen den Waffenexport engagiert hat:
Patrick Kupper Rezension zu Heller, Daniel, Zwi-
schen Unternehmertum, Politik und Überleben. Emil
G. Bührle und die Werkzeugmaschinenfabrik Oerli-
kon, Bührle & Co. 1924- 1945, Frauenfeld 2002. In: H-
Soz-u-Kult, 16.07.2003, http://hsozkult.geschichte.hu-
berlin.de/rezensionen/2003-3-034
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Im Krieg indes hätte Deutschland, so Hugs
überraschender Befund, auf den Waffenim-
port aus der Schweiz ohne große Schwie-
rigkeiten verzichten können. Denn die deut-
sche Waffen- und Munitionsindustrie war in-
zwischen enorm leistungsfähig und seit Jah-
ren auf Autarkie eingestellt, und das bekam
die Schweizer Rüstungsindustrie auch mas-
siv zu spüren.17 Während sie bis 1940 vor
allem die Nachfrage von Briten und Fran-
zosen bedient hatte, wurden die Unterneh-
mer 1940, als Deutschland sich über die ein-
seitigen Rüstungsexporte zugunsten der Al-
liierten erstmals beschwerte, keinesfalls be-
drängt, ihre Dienste nun dem Reich ange-
deihen zu lassen. Auf deutscher Seite woll-
te man die äußerst knappen Devisen (bzw.
Clearingkreditmittel) lieber für Mangelwaren
wie Investitionsgüter, Präzisionsinstrumente,
Kugellager oder feinmechanische Einzeltei-
le einsetzen, statt für Fertigwaren, die auch
deutsche Produzenten liefern konnten. Dem
wichtigsten privaten Hersteller von Hand-
feuerwaffen in der Schweiz, der Schweizeri-
schen Industrie-Gesellschaft (SIG) in Neuhau-
sen, gelang es deshalb trotz großer Anstren-
gungen während des ganzen Krieges über-
haupt nicht, Waffen oder wenigstens Waf-
fenbestandteile nach Deutschland zu liefern.
Dasselbe galt kurioser Weise auch für die Waf-
fenfabrik Solothurn, die ein Tochterunterneh-
men der Hermann-Göring-Werke bildete. An-
dere Unternehmen, wie die Werkzeugfabrik
Oerlikon Bührle, die den Löwenanteil von
52 Prozent der Schweizer Kriegsmaterialex-
porte (1940-1944) auf sich vereinigte, zahl-
te Hugs Ermittlungen zufolge in den ersten
drei Kriegsjahren höhere Beträge für Provi-
sionen und Schmiergelder als Löhne für die
gesamte Belegschaft von über 3.000 Beschäf-
tigten. Es kann also überhaupt nicht die Re-
de davon sein, dass die Belieferung Deutsch-
lands mit Kriegsmaterial aus der Schweiz
auf Drängen deutscher Stellen erfolgt wäre,
wie es nach Kriegsende wiederholt behaup-
tet wurde. Allerdings, so konstatiert Hug, hät-
ten die Kriegsmaterialexporte zugunsten der
Alliierten, 1938-1940 aufgrund ihrer Einseitig-
keit und des Verstoßes gegen das Neutrali-
tätsrecht die Erpressbarkeit der Schweiz er-
höht.

An Handlungsspielraum für die Unterneh-

men mangelte es also nicht. Diese konnten
weitgehend frei entscheiden, für wen sie pro-
duzierten. Die Schweizer Kriegsmaterialex-
porte an die Achsenstaaten folgten ihrem Pro-
fitinteresse, und allein die Nachfrage und
Zahlungsfähigkeit der Achsenländer, bzw. die
Höhe der von der Schweiz bereitgestellten
Clearingkredite, begrenzte ihr Ausmaß.

Auch andere in der Schweiz gern und oft
wiederholte Legenden werden von Hug wi-
derlegt: So kann er zeigen, dass weder die
Schweizer Armee noch der Arbeitsmarkt von
den Rüstungsexporten profitierten. Die wich-
tigsten involvierten Firmen seien vielmehr für
die Landesverteidigung von geringem Nut-
zen gewesen, hätten die Vorräte an strategi-
schen Rohstoffen vermindert und nur wenig
Arbeitsplätze geschaffen, da der aus Schwei-
zer Steuermitteln finanzierte Erlös nur zum
geringsten Teil in Lohnzahlungen geflossen
sei.

Die Bilanz des Rüstungsbeitrags, den die
Schweizer Industrie für die deutsche Kriegs-
wirtschaft leistete, war nach Hug durch-
aus bescheiden. Insgesamt führte das Deut-
sche Reich 1940 bis 1944 etwa so vie-
le 20-mm-Kanonen und Bestandteile aus
der Schweiz ein, wie Deutschland 1941 in
sechs Monaten und 1944 in zwei Monaten
selbst fertigte. Allerdings wäre die deutsche
Fertigung von S/30-Uhrwerkzündern ohne
Schweizer Bestandteillieferungen in Schwie-
rigkeiten geraten. In Relation zum gesam-
ten deutschen Rüstungspotential waren die
erwähnten Lieferungen aber verschwindend
klein. Die in Hugs Studie nicht untersuch-
ten Lieferungen von Kugellagern, Präzisions-
instrumenten, Werkzeugmaschinen und ähn-
lichem dürften wichtiger gewesen sein als die
Schweizer Exporte von Rüstungsgütern im
engern Sinn.

Wichtig - zumindest für die deutsche
Kriegswirtschaft im Südwesten war auch der
Export Schweizer Elektrizität, den Jean Da-

17 Sechs Unternehmen bildeten die Machtzentren der
nicht-staatlichen Schweizerischen Rüstungsindustrie
im Krieg und wurden folglich von Hug untersucht:
Die Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon Bührle & Co.
in Zürich, die Hispano Suiza (Suisse) SA in Genf,
die Waffenfabrik Solothurn AG und die Tavaro SA in
Genf, die Machines Dixi SA in Le Locle und schließlich
die Verkaufs-Aktiengesellschaft Heinrich Wilds geodä-
tischer Instrumente in Heerbrugg.
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niel Kleisl erstmals einer genaueren Inspek-
tion unterzogen hat.18 Ebenso wie die Grün-
dung von Tochterbetrieben im benachbar-
ten Ausland ging auch die Stromlieferung
aus der Schweiz nach Deutschland auf his-
torisch gewachsene Strukturen zurück. Zwi-
schen 1895 und 1941 waren entlang des Hoch-
rheins sieben Elektrizitätswerke erbaut wor-
den, die von Deutschland und der Schweiz
gemeinsam betrieben wurden. Bereits wäh-
rend der 1930er-Jahre stieg der Stromkonsum
in Deutschland und damit auch die Schweizer
Stromexporte der Rheinwerke sowie anderer
Schweizer Elektrizitätsgesellschaften kräftig
an. Im Krieg, als das weitgehend von Kohle-
strom abhängige Reich seinen Energiebedarf
nicht mehr aus eigener Kraft decken konn-
te, waren vor allem die in Südbaden ansäs-
sigen Industriebetriebe mehr denn je auf die
Versorgung mit Schweizer Elektrizität ange-
wiesen. Dabei handelte es sich bei den Strom-
abnehmern auf deutscher Seite überwiegend
um Tochtergesellschaften Schweizer Konzer-
ne. Da Stromlieferungen aufgrund der bi-
lateralen Wirtschaftsabkommen keiner Kon-
tingentierung beim Schweizerischen Clearing
unterlagen, konnte das Reich unbehelligt von
Devisenproblemen zum wichtigsten Kunden
der Schweizer Elektrizitätsgesellschaften wer-
den und in dieser Rolle - trotz früher ergange-
ner Warnungen seitens der Alliierten - bis in
die letzten Kriegsmonate verharren.

Dennoch geben Kleisls Ergebnisse Anlass,
die Bedeutung der Schweizer Energieerzeu-
gung für die NS-Kriegswirtschaft zu relati-
vieren. Den ‚Energie-Anschluss’, den manche
behaupteten, hat es jedenfalls niemals gege-
ben. Kleisl weist darauf hin, dass die Reichs-
bürokratie schließlich darauf verzichtet habe,
die Schweiz in die deutschen Elektrizitätsver-
sorgungspläne einzubeziehen, nachdem die
Schweizer Elektrizitätsgesellschaften Beden-
ken wegen der Dauer der Kriegskonjunktur
gehegt und sich geweigert hatten, ihr Export-
volumen der deutschen Bedarfsspitze anzu-
passen. Auch gilt es, bei aller Notwendigkeit
zur historischen Nabelschau in der Schweiz,
die Proportionen nicht ganz aus dem Auge zu
verlieren: Zum deutschen Gesamtverbrauch
an Stromenergie während des Krieges steu-
erte die Schweiz nämlich gerade einmal be-
scheidene 1,5 Prozent bei (S. 99).

IV. Tarngeschäfte
Um die Auslotung der Proportionen geht
es auch in den letzten hier vorzustellenden
UEK-Studien, die aus unterschiedlicher Per-
spektive die Rolle der neutralen Schweiz im
Krieg als Ort für Vermögensverschiebungen,
verdeckte Geschäfte, Kulturgütertransfer und
Unterschlupf oder zumindest Transitstation
für von den Alliierten gesuchte Nationalso-
zialisten und ihre Barschaft behandeln und
danach fragen, wie Schweizer Behörden und
Alliierte diese Problematik nach Kriegsende
verfolgten.

Wie wenig andere Vorgänge waren solche
Transaktionen schon seit dem Krieg Gegen-
stand ausufernder Spekulationen, auch des-
halb, weil sich ihrer genauen quantitativen
Rekonstruktion unüberwindbare Schwierig-
keiten entgegenstellen. Statistiken über die
Höhe des zu Kriegsbeginn 1939 durch Pro-
Forma-Übertragung in Schweizer Eigentum
getarnten deutschen Auslandsvermögs gibt
es ebenso wenig wie über Versuche von
Reichsbürgern und vor allem hochrangigen
Nationalsozialisten, sich und ihre Habe vom
sinkenden Schiff des Dritten Reiches zu ret-
ten. „Tarnung, Transfer und Transit“19 wa-
ren ihrer Natur nach geheim. Sie dennoch
zu rekonstruieren stellt ein erhebliches heu-
ristisches Problem dar. Ein Autorenkollektiv
der UEK um Christiane Uhlig hat sich die-
ser herausfordernden Aufgabe gestellt und
wertvolle Erkenntnisse über strukturelle Vor-
aussetzungen und den typischen Ablauf die-
ser Art von Finanztransaktionen und den
damit einhergehenden Schweizer Dienstleis-
tungen erarbeitet. Die Verfasser können zei-
gen, wie prägend deutsche Vermögensverlus-

18 Kleisl, Electricité, UEK 5.
19 So der Titel der UEK-Studie, 9 über „Die Schweiz als

Drehscheibe verdeckter deutscher Operationen (1939-
1952)“ von Christiane Uhlig u.a.. Titel wie Untertitel
dieser Studie sind nicht gut gewählt. Die Verquickung
von moralisch nicht zwangsläufig beanstandenswerten
wirtschaftlichen Tarnungen mit der zweifellos bedenk-
lichen Schaffung von Transitmöglichkeiten für gesuch-
te Nationalsozialisten und „Kriegsverbrecher“ ist pro-
blematisch. Was die Autoren unter Transfer und Tran-
sit verstanden, erfolgte ebenfalls getarnt, so dass die
Begriffe verschwimmen. Zur „Bedeutung der Schweiz
als Drehscheibe“, wozu der Untertitel des Buches Er-
kenntnisse verheißt, erklären die Verfasser in ihrem Fa-
zit ausdrücklich leider „keinerlei Angaben“ machen zu
können (S. 443).
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te und Konfiskationen deutschen Auslands-
vermögens während des Ersten Weltkriegs
oder danach für die vermögensrechtlichen
Dispositionen und Vorkehrungen von Privat-
und Geschäftsleuten für den Fall eines neuen
Krieges bzw. einer erneuten Kriegsniederlage
waren. Die von den Nationalsozialisten per-
manent verschärfte Devisenpolitik des deut-
schen Staates, die seit Beginn der 1930er-Jahre
auf die Rückführung von Auslandsvermögen
ins Reich abzielte, hatte viele Geschäftsleute
bereits vor Kriegsbeginn zur wirtschaftlichen
Tarnung ihrer Auslandsguthaben veranlasst.
Der Kriegsbeginn setzte dann jedoch eine In-
tensivierung solcher Bestrebungen in Gang.

Uhlig u.a. unterscheiden zwei Phasen, in
denen die Schweiz als neutrales Land und in-
ternationaler Finanzplatz von deutscher Sei-
te besonders nachgefragt war: zunächst 1939,
unmittelbar vor oder nachdem der lange be-
fürchtete Krieg Wirklichkeit geworden war. In
dieser Phase versuchten viele international di-
versifizierte deutsche Unternehmen ihre Aus-
landsbesitzungen vor Blockade oder gar ei-
ner Konfiskation durch die Alliierten zu ret-
ten, indem sie die Auslandsgesellschaften ei-
ner Schweizer Finanzierungsgesellschaft oder
Holding unterstellten, sie also quasi zu poli-
tisch „neutralen“ Unternehmen deklarierten.
Bei dieser Art der „Verschweizerung“ wa-
ren in der Regel Schweizer Anwälte behilf-
lich, während auf deutscher Seite zur Geneh-
migung des Tarnungsgeschäfts ein Gestrüpp
von Bürokratie zu überwinden war, wenn
sich der Verkäufer nicht der Gefahr der äu-
ßerst harten Strafverfolgung wegen Devisen-
vergehen aussetzen wollte. In den meisten
Fällen wurde die Genehmigung schließlich
erteilt, weil keine ernsthafte Veräußerungs-
absicht vorlag, worauf sowohl heimlich ver-
abredete Rückkaufoptionen wie unrealistisch
niedrige Verkaufspreise und schließlich auch
anhaltend enge Beziehungen der Schweizer
Firmen zum früheren deutschen Eigentümer
hindeuteten. Auch übten diese Firmen oft kei-
ne nennenswerten Funktionen aus, bildeten
vielmehr nur eine Art „Wartestellung für die
Nachkriegszeit“ (S. 442). Insgesamt schätzen
die UEK-Autoren, dass mehrere hundert Fir-
men diesen Typs in der Schweiz existierten.

Die zweite Phase getarnter Vermögensver-
schiebungen, des Technologietransfers (z.B.

von Patenten) und nicht zuletzt der Abset-
zung politisch belasteter Personen ins neu-
trale Ausland, der nun von den Autoren
unter dem Begriff des „Transfers“ gefasst
wird, begann angeblich schon mit den ers-
ten Vorzeichen einer deutschen Niederlage
im Krieg: mit Hitlers Angriff auf die Sow-
jetunion, spätestens mit dem Kriegseintritt
der USA und nahm „vor dem erwarteten
Torschluss bei Kriegsausgang ungewöhnliche
und vielfältige Formen an“ (S. 106). „Mi-
nisterialbeamte oder höhere Bankangestellte,
Rechtsanwälte und Kaufleute verwandelten
sich teilweise in Finanzabenteurer.” (S. 439)
Dies wird anhand illustrativer Fallbeispiele
deutlich gemacht, ebenso wie die recht be-
scheidenen Versuche von Schweizer Behör-
den in der Nachkriegszeit, Art, Umfang und
Ausmaß der Vermögensverschiebungen fest-
zustellen. Unzweifelhaft habe die mit der
Ermittlung des deutschen Auslandsvermö-
gens betraute Schweizerische Verrechnungs-
stelle den Wert des deutschen Vermögens mit
1 Mrd. Franken viel zu gering angesetzt. Die
UEK-Autoren schätzen „die Gesamthöhe der
deutschen Vermögen in der Schweiz [...] min-
destens doppelt so hoch, das heisst auf mehr
als 2 Mrd. Franken“, ohne dass freilich ei-
ne Unterscheidung von Vorkriegsvermögen,
Fluchtvermögen, Opfervermögen, Täterver-
mögen und Raubgut möglich wäre. Immer-
hin halten sie als „wichtigstes Einzelresultat“
ihrer Recherchen fest, dass rund zwei Drit-
tel der erfassten deutschen Vermögen „erst
nach Kriegsbeginn in die Schweiz gelangt“
sei, ganz im Widerspruch zu „öffentlichen
Verkündigungen der schweizerischen Behör-
den, dass der größte Teil der deutschen Gel-
der in der Schweiz ‚anständige’ Vorkriegsin-
vestitionen darstellten“ (S. 442f.).

Das Wort „anständig“ an dieser Stelle, das
an ein moralisches Urteil appelliert verweist
auf eine problematische Seite dieser insge-
samt sehr verdienstvollen UEK-Studie. Allzu
sehr nehmen die Autoren die Perspektive ih-
rer Quellenproduzenten ein, und das waren
vor allem Geheimdienste der Alliierten und
Ermittlungsbehörden der Nachkriegszeit so-
wie nationalsozialistische Behörden (vgl. bes.
S. 438). All diesen Institutionen war gemein-
sam, dass sie Privatinteressen im Krieg jede
Berechtigung absprachen, dass sie jedwedes
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geschäftliche Handeln unter dem Blickwinkel
der nationalstaatlichen bzw. kriegswirtschaft-
lichen Nützlichkeit betrachteten und ökono-
mischen Eigensinn (Dissens) diskreditierten,
ja kriminalisierten. Etwas mehr Distanz zu
dieser nur aus dem Kontext eines totalen Krie-
ges gegen ein totalitäres Regime begreiflichen
Sichtweise hätte der Arbeit m.E. gut getan.

Eine Finanztransaktion, die ungerechtfer-
tigter Weise jahrzehntelang im Verdacht
stand, ein bloßes Tarngeschäft gewesen zu
sein und um die in den 1950er-Jahren
in der Schweiz eine öffentlich-publizistische
Schlacht geschlagen wurde, steht im Mittel-
punkt der Monografie von Mario König über
die „Interhandel“.20 Darin geht es um ei-
ne der langwierigsten Finanzaffären des 20.
Jahrhunderts, die von diplomatischen, recht-
lichen und publizistischen Auseinanderset-
zungen zwischen der Schweiz und den USA,
Schweizer Banken und Repräsentanten der
IG-Farbe in Liquidation begleitet wurden,
welche bis in die jüngste Gegenwart reichten.

1928/29 hatte der deutsche IG Farben-
Konzern in Basel die Finanzholding IG Che-
mie gegründet, die 1945 in „Interhandel“ um-
benannt wurde. Mit einem Kapital von 290
Mio Fr. handelte es sich bei dieser Beteili-
gungsgesellschaft, die nur über rund ein Dut-
zend Beschäftigter verfügte, um die bei wei-
tem kapitalstärkste Gesellschaft der Schweiz.
Zentrale Teile der internationalen Tochterge-
sellschaften der IG-Farben wurden hier einge-
bracht, darunter eine Minderheitsbeteiligung
am norwegischen Konzern Norsk Hydro und
ein bedeutender Komplex chemischer Fabri-
ken in den USA.

1940 wurde die bis dahin enge Verbindung
zwischen IG Farben und der Basler IG Chemie
auf lang anhaltendes Drängen der Schweizer
Seite gelöst. Gegen Zahlung eines Kaufprei-
ses von 10 Mio. SF und Aufhebung der Rück-
kaufoption entledigten sich die Schweizer der
inzwischen lästig gewordenen Bindung an
den deutschen Industriegiganten, der infolge
der aggressiven Politik des NS-Regimes für
die geschäftlichen Beziehungen in die USA
zur Belastung geworden war. Die Höhe des
Kaufpreises wie auch die ausdrückliche Auf-
lösung der Rückkaufoption sprechen für ein
echtes Veräußerungsgeschäft. Die amerikani-
schen Behörden jedoch sahen in der Basler

Gesellschaft lediglich eine Tarnung deutscher
Interessen und beschlagnahmten ungeachtet
der „Verschweizerung“ der IG Chemie 1942
die Fabriken in den USA.

Die schweizerische Diplomatie glaubte zu-
nächst auch an ein Tarngeschäft und war da-
her nicht bereit, die Interessen der IG Che-
mie in den USA zu verteidigen. Erst 1945/46
änderte sich dies und mündete nun in jenen
bereits erwähnten lang anhaltenden Konflikt
mit den USA, der hier nicht ausführlicher be-
handelt werden kann.

Trotz der oft verwirrenden und wahrlich
trockenen Materie ist es Mario König mit sei-
ner Studie zur Interhandel gelungen, ein klar
strukturiertes, methodisch vorbildlich trans-
parentes Buch zu schreiben, das sich stellen-
weise fast wie ein „John Grisham“ liest.

Vom letzten hier zu besprechenden Buch
kann man das nicht behaupten, obwohl sich
der behandelte Stoff durchaus für einen Kri-
minalroman eignen würde und wohl deshalb
auch schon eine ganze Reihe von Publikatio-
nen inspiriert hat. Die UEK-Studie von Esther
Tisa Francini, Anja Heuss und Georg Kreiss
über den Transfer von Kulturgütern in und
über die Schweiz und das Problem ihrer Re-
stitution in der Nachkriegszeit bringt den For-
schungsstand zweifellos auf denkbar breites-
ter Quellengrundlage erheblich voran.21 Stre-
ckenweise im Stile eines juristischen Gut-
achtens verfasst und mit zahlreichen Red-
undanzen gespickt, hätte das Buch jedoch
von einer gründlichen redaktionellen Über-
arbeitung profitiert. Das methodische Vorge-
hen, durch „analytisch-deskriptive Erschlie-
ßung von Einzelfällen ” (S. 26) „den Kunst-
und Kulturgütermarkt [der Schweiz] in seiner
Dimension und Relevanz fassbar zu machen“
hat die Autoren zur Ausbreitung gar zu vieler
Einzelfälle verleitet.

Wichtig und nützlich ist die neu eingeführ-
te Unterscheidung von Fluchtgut und Raub-
gut, je nachdem aus welchem Grund die
Kulturgüter über die Schweizer Grenze ge-
langt waren und zur Veräußerung angebo-
ten wurden. Doch dessen ungeachtet gehen
„die Mechanismen und Motive des Transfers
von Kulturgütern“ (S. 19) aus dieser Studie
nicht in der wünschenswerten Klarheit her-

20 König, UEK 2.
21 Francini, Heuss, Kreis, UEK 1.
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vor. Dies mag auch ein Quellenproblem dar-
stellen, denn dass die Anbieter von Flucht-
gut über ihre bedrängte Situation und ihre
- oftmals existentiellen - Verkaufsmotive ge-
genüber Kunsthändlern, Museen oder gar der
Schweizerischen Clearing-Verrechnungsstelle
Auskunft gegeben hätten, ist ebenso unwahr-
scheinlich wie die Offenlegung der Veräuße-
rungsmotive der Anbieter oder Sammler von
evidentem Raubgut. Ob gar Schuldbewusst-
sein bei den Schweizer Akteuren auf dem
Kunst- und Kulturgütermarkt im Spiele war,
lässt sich auf dieser Quellengrundlage nicht
ermitteln, auch wenn die Autoren sich da-
für interessieren. Auch die Restitutionsakten
bilden für die Rekonstruktion der Kauf- und
Verkaufsmotive eine nur mit größter Vorsicht
zu gebrauchende Quelle.

Ein anderer Grund dafür, dass sich - zumin-
dest die ökonomischen - Motive und Mecha-
nismen des Kulturgütertransfers bei der Lek-
türe des Buches nicht recht erschließen, liegt
in der Entscheidung der Autoren, die Proble-
matik der Preisentwicklung auf dem Kunst-
markt der Schweiz vollständig auszuklam-
mern, so dass zentral wichtige Fragen zur
Klärung der Motive des Kunsttransfers offen
bleiben, wie etwa ob Fluchtgut zu „marktübli-
chen“ Preisen oder darunter gehandelt wurde
(S. 185).

Was allerdings deutlich wird, ist die zentra-
le Rolle des Schweizer Kunsthandels als Mitt-
lerinstanz zwischen Verkäufern und Kaufin-
teressenten von Flucht- und Raubgut. Als ei-
ne Art Drehscheibe fungierte dabei die Luzer-
ner Galerie Fischer, die nicht nur Emigranten-
und Raubgut aufkaufte und Käufern im
In- und Ausland vermittelte, sondern auch
mit nationalsozialistischen Einrichtungen wie
dem „Führermuseum Linz“ und der „Samm-
lung Göring“ rege Geschäfte trieb. Die
Schweizer Museen hingegen nahmen Flucht-
gut häufig als Deposita auf, traten beim Kauf
sowohl von Flucht- wie von Raubgut jedoch
kaum hervor. Der Sammlungsbestand der
Museen nahm daher - im Unterschied zum
Ausstellungspotential - während des Krieges
nicht nennenswert zu. Doch stellen die Auto-
ren fest, der kulturelle Gewinn, den die Muse-
en vor allem durch jüdische Leihgaben erziel-
ten, sei bislang nicht angemessen gewürdigt
worden.

Eines der Hauptanliegen der Studie von
Francini u.a. ist es, darzulegen, inwieweit die
von der Schweiz nach Kriegsende betriebene
Restitutionspolitik der Komplexität der Ver-
hältnisse auf dem Kunstmarkt der Kriegs-
zeit angemessen war (S. 26). Dazu konnten
erstmals auch die Akten der in Lausanne ei-
gens zum Zwecke der Restitution eingerich-
teten „Raubgutkammer“ herangezogen wer-
den. Der Bestand enthielt jedoch „entgegen
der Erwartungen in der Öffentlichkeit“ we-
nig Material, was nicht schon aus Komple-
mentärüberlieferungen bekannt gewesen wä-
re. Insgesamt gelangen die Autoren zu dem
Ergebnis, dass der so genannte „Raubgutbe-
schluss“ des Schweizer Bundesrats vom De-
zember 1945 einen „Schnellschuss“ darstell-
te, der sich an die britische Konzeption der
Restitutionspolitik anlehnte und auf einer un-
angemessenen Definition der Raubkategorie
fußte. Als Konsequenz sah der Raubgutbe-
schluss nur für solche Kulturgüter eine Resti-
tutionspflicht vor, die während des Krieges in
deutsch besetzten Gebieten entzogen worden
waren und daraufhin in die Schweiz gelangt
waren. Diese Bestimmungen seien, so das
Urteil der Autoren, den heute erkennbaren,
komplizierten Ketten von Rechtsgeschäften,
die mit der Entziehung meist jüdischen Eigen-
tums einher gegangen waren, nicht gerecht
geworden. Ebenso wenig wie die nur zwei-
jährige Frist für Restitutionsgesuche den wir-
ren Verhältnissen der Nachkriegszeit und der
meist schwierigen Lage ehemaliger Verfolg-
ter angepasst gewesen sei. Deshalb bewerten
die drei Autoren den Raubgutbeschluss des
Schweizer Bundesrats als juristisches „Versa-
gen“ der Schweizer Politik (S. 373, 336).

Versucht man abschließend eine Gesamt-
bewertung des Forschungsertrags der vor-
gestellten Arbeiten, so ist jenem Rezensen-
ten beizupflichten, der unlängst bemerkte, die
Forschung zur Geschichte der Schweiz vor
und während dem Zweiten Weltkrieg habe in
den letzten Jahren „einen Quantensprung“22

erlebt. Zur Wirtschaftspolitik, Wirtschafts-
und Unternehmensgeschichte liegt nun ei-
ne beachtliche Zahl an durchweg gehaltvol-
len Arbeiten vor, welche die Geschichte der
Schweiz auf breiter Quellengrundlage und

22 Kupper, wie Anm. 16.
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methodisch hohem Niveau aus unterschied-
lichster Perspektive beleuchten.

Alle hier vorgestellten Arbeiten zeichnen
sich durch eingehende Diskussion ihrer Quel-
lengrundlagen aus, so dass man als Lese-
rIn erfährt, auf welche Informationen sich
Darstellung und Urteile stützen, und warum
manche immer wieder aufgeworfenen Fragen
anhand der überlieferten Quellen nur vor-
läufig oder gar nicht zu beantworten sind.
Offen bleiben musste z.B. die Frage nach
dem quantitativen Umfang von Tarngeschäf-
ten und Flucht- und Kulturgüterraub, ebenso
wie jene nach der Höhe der Rüstungsprofi-
te der ein oder anderen untersuchten Firma.
Durchaus lesenswert sind auch die Erfahrun-
gen, welche die HistorikerInnen bei ihren Re-
cherchen machten. So berichtet ein Autoren-
team der UEK von einem hohen Aufwand
an Korrespondenz und Kommunikation, der
„teilweise in krassem Missverhältnis zum Er-
trag“ gestanden habe.23

Die vorgestellten Arbeiten tragen durch-
weg dazu bei, jene um den Zweiten Weltkrieg
rankenden Geschichtsmythen in der Schweiz
zu hinterfragen und einem informierten Um-
gang mit der eigenen Geschichte den Weg zu
ebnen.

Die Forschungen haben auch manche ge-
gen die Schweiz vorgebrachten Verdächtigun-
gen ausgeräumt und überzogene Behauptun-
gen relativiert. Dass Deportationszüge über
das Schweizer Schienennetz in die Vernich-
tungslager gerollt sein sollen, konnte durch
die Arbeit von Gilles Forster widerlegt wer-
den. Dass es sich bei der Basler IG-Farben
um ein Tarnobjekt der IG Farbenindustrie
gehandelt hätte, war, wie Mario König be-
schreibt, eindeutig falsch. Dasselbe gilt für die
Behauptung, Schweizer Unternehmen hätten
nach 1933 zahlreiche Tochterbetriebe in Nazi-
Deutschland gegründet. Tatsächlich gingen
die meisten Schweizer Firmengründungen im
Nachbarland ebenso wie die Energielieferbe-
ziehungen schon auf die Zeit vor 1914 zu-
rück, einige erfolgten auch während der Wei-
marer Republik, aber kaum eine Firmengrün-
dung mit Schweizer Kapital kam zwischen
1933 und 1945 zustande. Dass die Rüstungs-
produktion für den totalen Krieg gar nicht un-
bedingt eine für die beteiligten Unternehmen
lukrative Sache sein musste, kann Hans Ul-

rich Wipf eindrücklich in seiner Finanzanaly-
se zur Georg Fischer AG zeigen. Unter deren
Töchtern war während des Krieges bemer-
kenswerter Weise das englische Werk in Bed-
ford weitaus profitabler als die deutschen De-
pendancen, die während des Krieges zu Ver-
lustbringern wurden.

Stefan Frech hat auf makroökonomischer
Ebene mit seiner Studie nachgewiesen, dass
die vieldiskutierte Clearingmilliarde, welche
die Schweiz dem Deutschen Reich zur Fi-
nanzierung seiner Rüstungseinkäufe im ei-
genen Land gewährte, nur gerade 2 Prozent
der im Krieg angehäuften Auslandsschul-
den Deutschlands ausmachte. Das mindert
nicht ihre neutralitätsrechtliche Problematik,
zeigt aber, dass der Einfluss der Schweiz auf
Kriegsdauer und -verlauf nicht überschätzt
werden sollte. In dieselbe Richtung weisen
die Ergebnisse von Jean-Daniel Kleisl und Pe-
ter Hug, die zeigen können, dass sowohl die
Stromlieferungen wie die Kriegsmaterialliefe-
rungen aus der Schweiz für das „Dritte Reich“
selbst auf dem Höhepunkt des Krieges nur
von bescheidener Bedeutung waren.
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